
 
 

Satzung 
 

Bürgerstiftung 
Maulburg 

 
vom 02. November 2009 

 
 
 

Präambel 
 
Die Gemeinde Maulburg hat die „Bürgerstiftung Maulburg“ im Bewusstsein ihrer Ver-
antwortung für das Wohlergehen der Gemeinde und ihrer Einwohner gegründet. Die 
„Bürgerstiftung Maulburg“ soll ein Gemeinschaftswerk aller Bürgerinnen und Bürger 
für ihre Gemeinde sein. Die Gemeinde Maulburg ruft dazu auf, es ihr durch Zustif-
tungen und Spenden gleichzutun. Ziel der Stiftung ist es, im Rahmen des Stiftungs-
zwecks Projekte anzustoßen, zu fördern und durchzuführen, die nicht zu den Pflicht-
aufgaben der Gemeinde gehören. Bei ihren Aktivitäten setzt die Bürgerstiftung auf 
Freiwilligkeit, bürgerschaftliches Engagement und Gemeinsinn. 
 
 
 

§ 1 
 

Name, Rechtsform, Sitz 
 

(1) Die Stiftung führt den Namen „Bür-
gerstiftung Maulburg“. 

 
(2) Sie ist eine rechtsfähige kommuna-

le Stiftung des bürgerlichen Rechts. 
 
(3) Sie hat ihren Sitz in Maulburg. 
 
(4) Das Geschäftsjahr ist das Kalen-

derjahr. 
 
 
 
 
 
 

§ 2 
 

Stiftungszweck 
 

(1) Der Zweck der Stiftung ist 
 

1. die Förderung 
- der Jugend-, Alten- und 

Behindertenhilfe 
- der Bildung und Erziehung 
- der Kunst und Kultur, ein-

schließlich Denkmalpflege 
- des Umwelt- und Land-

schaftsschutzes 
- der Heimatpflege, ein-

schließlich der Gemeinde-
geschichte 

- des bürgerschaftlichen Enga-
gements zugunsten gemein-



nütziger und mildtätiger Zwe-
cke 

 
2. die Unterstützung von behinder-

ten und anderen hilfsbedürftigen 
Personen, welche die in § 53 AO 
genannten persönlichen Voraus-
setzungen erfüllen, im Gebiet der 
Gemeinde Maulburg. Im Einzel-
fall dürfen Zwecke auch außer-
halb der Gemeinde Maulburg 
verwirklicht werden, wenn dies 
ihren Bewohnern zugute kommt. 
Pflichtaufgaben der Gemeinde 
sollen von der Stiftung nicht 
wahrgenommen werden. 

 
(2) Der Stiftungszweck wird insbeson-

dere verwirklicht durch die Förde-
rung von 

 
1. Projekten, die sich durch beson-

deres Bürgerengagement aus-
zeichnen 

 
2. neuen Initiativen durch eine be-

fristete finanzielle Förderung in 
einer Startphase, um diese Initia-
tiven in die Lage zu versetzen, ih-
re Aktivitäten eigenständig zu 
entwickeln und zu konsolidieren. 
Investitionskosten für Baumaß-
nahme sollen nicht gefördert 
werden. 

 
(3) Bewährte Maßnahmen und Projek-

te können in Einzelfällen in Aner-
kennung ihrer geleisteten Arbeit 
einmalig gefördert werden. 

 
(4) Die Stiftung verfolgt ausschließlich 

und unmittelbar gemeinnützige und 
mildtätige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. Sie 
kann ihre Mittel auch einer anderen 
steuerbegünstigten Körperschaft 
oder einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts für Zwecke gemäß 
Absatz 1 bis zu der nach § 58 Nr. 2 
AO zulässigen Höhe zuwenden. 

Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie 
verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. 

 
 

§ 3 
 

Vermögen 
 
(1) Das Vermögen der Stiftung besteht 

bei ihrer Errichtung aus 50.000 Eu-
ro Barvermögen. 

 
(2) Dem Stiftungsvermögen wachsen 

eventuelle Zuwendungen der Stifter 
oder Dritter zu, die dazu ausdrück-
lich bestimmt sind (Zustiftungen). 
Die Stiftung ist berechtigt, jedoch 
nicht dazu verpflichtet, Zustiftungen 
anzunehmen. Andere Zuwendun-
gen dürfen dem Stiftungsvermögen 
zugeführt werden, soweit dies 
steuerlich im Rahmen der Gemein-
nützigkeit unschädlich ist. 

 
(3) Zustiftungen können mit der Aufla-

ge verbunden werden, sie nur für 
einzelne Zwecke oder Ziele der 
Stiftung zu verwenden. Zustiftun-
gen mit einem Vermögenswert ab 
100.000 Euro können auf Wunsch 
des Zustifters mit seinem Namen 
verbunden werden. Die Stiftung 
stellt die Einhaltung solcher Aufla-
gen sicher. 

 
(4) Das Stiftungsvermögen ist in sei-

nem Bestand ungeschmälert zu er-
halten. 

 
 

§ 4 
 

Mittelverwendung 
 
(1) Die Stiftung ist nach Maßgabe die-

ser Satzung sparsam und wirt-
schaftlich so zu verwalten, dass der 
Stiftungszweck dauernd und nach-
haltig erfüllt wird. 

 



(2) Die Erträge des Stiftungsvermö-
gens sowie Zuwendungen, die nicht 
ausdrücklich als Zustiftungen dekla-
riert werden, sind zur Erfüllung des 
Stiftungszwecks und zur Bestrei-
tung der nachgewiesenen Sachkos-
ten der Stiftung zu verwenden. 

 
(3) Zuwendungen ohne Zweckbestim-

mungen aufgrund einer Verfügung 
von Todes wegen sind dem Stif-
tungsvermögen zuzuführen. Das 
gleiche gilt für Zuwendungen ohne 
Zweckbestimmungen aufgrund ei-
nes Aufrufs, wenn aus dieser er-
sichtlich ist, dass Beträge zur Auf-
stockung des Vermögens erbeten 
werden. 

 
(4) Mittel der Stiftung dürfen nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck 
der Stiftung fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütung 
begünstigt werden. 

 
(5) Rücklagen dürfen gebildet werden, 

soweit dies steuerlich im Rahmen 
der Gemeinnützigkeit unschädlich 
ist. In diesem Rahmen dürfen freie 
Rücklagen und sonstige Mittel dem 
Stiftungsvermögen zugeführt wer-
den. 

 
(6) Zuwendungsempfänger von Stif-

tungsmitteln sind zu verpflichten, 
über die Verwendung  Rechen-
schaft abzulegen. 

 
(7) Ein Rechtsanspruch auf Stiftungs-

mittel wird durch die Satzung nicht 
begründet. 

 
 

 
 
 
 
 
 

§ 5 
 

Organ der Stiftung 
 
(1) Das Organ der Stiftung ist der Vor-

stand. 
 
(2) Die Mitglieder des Vorstandes sind 

ehrenamtlich tätig.  
 
 

§ 6 
 

Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem/der 

Bürgermeister/in der Gemeinde 
Maulburg als Vorsitzende/r und je-
weils einem Mitglied der im Ge-
meinderat vertretenen Parteien und 
Wählervereinigungen. Durch den 
Gemeinderat können weitere natür-
liche Personen, welche nicht dem 
Gemeinderat angehören, in den 
Vorstand gewählt werden. Die An-
zahl dieser weiteren Mitglieder des 
Vorstands darf die Zahl der aus 
dem Gemeinderat entsandten Mit-
glieder nicht übersteigen. 

 
(2) Die Benennung der Vorstands-

mitglieder erfolgt jeweils nach den 
regelmäßig stattfindenden Kommu-
nalwahlen durch den Gemeinderat 
für die Dauer der Amtszeit der Ge-
meinderäte. Die Abberufung und 
die Benennung eines neuen Mit-
glieds des Vorstandes sind jeder-
zeit möglich. 

 
(3) Die Mitglieder des Vorstandes blei-

ben bis zu der Bestellung ihrer 
Nachfolger im Amt. Scheidet ein 
Mitglied vor der Bestellung eines 
Nachfolgers endgültig aus, so kön-
nen in der Zwischenzeit unauf-
schiebbare Entscheidungen von 
den verbleibenden Mitgliedern ge-
troffen werden. 

 
 



§ 7 
 

Aufgaben des Vorstandes 
 
(1) Der Vorstand vertritt die Stiftung 

gerichtlich und außergerichtlich und 
hat die Stellung eines gesetzlichen 
Vertreters. Der Vorstand handelt 
durch zwei seiner Mitglieder. 

 
(2) Der Vorstand führt die Geschäfte 

der Stiftung; hierzu gehören insbe-
sondere 
1. Wahl eines/r stellvertretenden 

Vorsitzenden aus seiner Mitte 
2. die Verwaltung des Stiftungsver-

mögens 
3. die Vergabe der Stiftungsmittel 
4. die Durchführung anderer Maß-

nahme zur Erfüllung des Stif-
tungszwecks 

5. die Rechnungsführung 
6. die Erstellung eines Jahresab-

schlusses und eines Geschäfts-
berichtes 

7. die Wahrnehmung der Pflichten 
der Stiftung gegenüber der Stif-
tungsaufsicht. 

 
(3) Für die laufenden Geschäfte be-

dient sich der Vorstand Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Gemein-
deverwaltung Maulburg. Die Buch-
führung und die Rechnungslegung 
erfolgen durch das Rechnungsamt. 

 
 

§ 8 
 

Stiftungshaushalt 
 
Für die Stiftung wird ein Wirtschafts-
plan mit Vermögens- und Erfolgsplan 
aufgestellt. Der Stiftungsbehörde wer-
den jährlich eine Bilanz mit Gewinn- 
und Verlustrechnung, ein Wirtschafts-
plan sowie ein Geschäftsbericht vorge-
legt. 
 
 

 

§ 9 
 

Beschlussfassung 
 
(1) Der Vorstand wird nach Bedarf vom 

Vorsitzenden unter Nennung der 
Tagesordnung schriftlich einberu-
fen. Auf die Einhaltung von Frist 
und Form kann einstimmig verzich-
tet werden. 

 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, 

wenn mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend sind. 

 
(3) Beschlüsse kommen mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stim-
men zustande. Bei Stimmengleich-
heit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden, in seiner Abwesen-
heit die des stellvertretenden Vor-
sitzenden. 

 
(4) Beschlüsse über eine Änderung 

des Stiftungszwecks, über die Zu-
sammenlegung mit einer anderen 
Stiftung und über die Auflösung der 
Stiftung bedürfen der Mehrheit von 
drei Vierteln aller Mitglieder des 
Vorstandes und der Zustimmung 
des Gemeinderats. 

 
(5) Mit Zustimmung aller Mitglieder 

können Beschlüsse gemäß Absatz 
3 auch schriftlich, in anderer Text-
form oder telefonisch gefasst wer-
den. Über die Beschlussfassung 
hat der Vorsitzende eine Nieder-
schrift zu fertigen und allen Mitglie-
dern zu übersenden. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 10 
 

Satzungsänderungen, Zusammen-
legung und Auflösung der Stiftung 

 
(1) Wird die Erfüllung  des Stiftungs-

zwecks unmöglich oder erscheint 
sie angesichts wesentlicher Verän-
derungen der Verhältnisse nicht 
mehr sinnvoll, so kann der Vor-
stand gemäß § 9 Abs. 4 der Stif-
tung einen neuen steuerbegünstig-
ten Zweck geben. 

 
(2) Für den Beschluss über die Zu-

sammenlegung mit einer anderen 
Stiftung oder über die Auflösung 
der Stiftung gilt das gleiche. 

 
(3) Sonstige Satzungsänderungen 

können vom Vorstand mit jeweils 
einfacher Mehrheit beschlossen 
werden, wenn dies insbesondere 
wegen veränderter Verhältnisse 
dem Interesse der Stiftung dient. 
Änderungen von § 9 Abs. 4 und § 
10 bedürfen der Mehrheit von drei 
Vierteln aller Mitglieder des Vor-
standes und der Zustimmung des 
Gemeinderats. 

 
(4) Bei Auflösung der Stiftung oder bei 

Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
fällt das Vermögen der Stiftung an 
die Gemeinde Maulburg, die es 
ausschließlich und unmittelbar für 
gemeinnützige oder mildtätige 
Zwecke zu verwenden hat, die dem 
Stiftungszweck gemäß § 2 mög-
lichst nahe kommen. 

 
(5) Die Aufhebung der Stiftung, die 

Zusammenlegung oder die Ände-
rung des Stiftungszwecks sind nur 
im Rahmen der gesetzlichen Best-
immungen zulässig. Die Beschlüs-
se darüber bedürfen der Genehmi-
gung durch die Stiftungsbehörde. 
Sofern eine Satzungsänderung den 
Zweck der Stiftung betrifft, bedarf 

es der Genehmigung des zuständi-
gen Finanzamtes. 

 
 

 
§ 11 

Aufsicht 
 
Die Stiftung steht unter der Aufsicht 
der staatlichen Stiftungsbehörde. 
 
 
 
Maulburg, den 02. November 2009 
 
 
 
 
Jürgen Multner 
Bürgermeister 


